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Der Oberbürgermeister 17.12.2013 
 
Die Stadtverwaltung möchte die Fragen zur Anfrage F0150/13 „Einnahmen ruhender 
Verkehr“ wie folgt beantworten. 
 
 
1. Welche Einnahmen werden durch Parkgebühren bei städtischen Flächen in der Zeit von 

18:00 bis 20:00 Uhr erreicht? Dabei sind Einnahmen im Bereich der Innenstadt gesondert 
auszuweisen. 

 
 
Die Ermittlung der Parkeinnahmen in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr ist technisch nicht 
realisierbar, da die Einnahmen am Parkscheinautomaten nicht zeitgenau erfasst werden 
können. 
 
 
2. Welche Einschätzungen gibt es von Seiten der Verwaltung bzgl. möglicher positiver 

Auswirkungen bei der Absenkung der Parkgebühren im Innenstadtbereich für diesen 
Zeitraum für die Stärkung der Innenstadt? 

 
 
Es gibt sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Dieses Thema wurde hinreichend im 
Stadtrat diskutiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Scheidemann 
Beigeordneter für Stadtentwicklung, 
Bau und Verkehr 
 
 




